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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 144-2014 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeisterin 
Verantwortlich für die Umsetzung: FB Bauwesen 
Budget / Produkt: 41/ 54.10.01 

 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Anhörung der Ortsbürgermeister 01.09.2014    

Bau- und Vergabeausschuss 14.10.2014    

Stadtrat 22.10.2014    

    

 

 

Beschlussgegenstand: 

Erweiterter Maßnahmeplan Flutschädenbeseitigung  Hochwasser 2013 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt den erweiterten Maßnahmeplan zur Beseitigung der 

durch das Hochwasser im Juni 2013 verursachten Schäden.  

Dieser erweiterte Maßnahmeplan ersetzt den mit Beschluss 157-2013 vom 23.10.2013 bestätigten 

Maßnahmeplan  

 

  

 

Begründung: 

 

In Anlehnung an die „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der 

Hochwasserschäden 2013“ wurden die durch Hochwasser 2013 verursachten Schäden im gesamten 

Stadtgebiet Bitterfeld-Wolfen zusammengefasst. Gegenständlich für die Stadt Bitterfeld-Wolfen waren die 

Maßnahmen entsprechend der Richtlinie, Teil B „Hilfen zur Schadensbeseitigung der Land-und 

Forstwirtschaft und in der ländlichen Infrastruktur im Außenbereich von Gemeinden“ und Teil E „Hilfen zur 

Schadensbeseitigung bei der Infrastruktur in den Gemeinden und weiterer Körperschaften des öffentlichen 

Rechts“ in einem Maßnahmeplan aufzunehmen. Einen solchen Maßnahmeplan hat der Stadtrat in seiner 

Sitzung am 23.10.2013 beschlossen (Beschluss 157-2013).  

Aufgrund von Veränderungen (Wegfall von Maßnahmen, Aufnahme neuer Maßnahmen) ist es erforderlich, 

dass der Vorhabenplan entsprechend geändert und angepasst  wird. Die Fortschreibung ist Voraussetzung für 

die weitere Förderung der Flutschädensbeseitigung nach o.g. Richtlinie  (100 % Förderung).  

Zwischenzeitlich wurden einige Maßnahmen abgeschlossen, andere befinden sich in der Realiserung. 

Gegenüber den Gremien erfolgten Berichterstattungen zu den erreichten Arbeitsständen. 

Insbesondere im Ergebnis der durchgeführten Sonderprüfungen an Brückenbauwerken und anderen 

gutachterlichen Stellungnahmen hat sich der festgestellte Schadensumfang insgesamt deutlich erhöht. Für die 
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Bewilligung der beantragten neuen Maßnahmen ist der vom Stadtrat bestätigte Maßnahmeplan 

Voraussetzung.      

  

 

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

 

§ 45 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

  

 

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer/Jahr)? 157-2013  

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   157-2013 

b) aufzuheben? keine 

(Beschlussnummer/Jahr)? 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

 

  

 

 

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich: 

a) Untersachkonten: Finanzplan: 09610. 40238/ 23111.00165; Ergebnisplan 59100.40020/ 

49110.00031      

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): entfällt 

c) Betrag in € einmalig: Ausgaben: 7.581.968,52 €; Fördermittel: 7.581.968,52 € 

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: keine 

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 144-2014 

 

Anlagen: 

Maßnahmeplan 
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